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Anordnung
zur Änderung der Anordnung 

über die Abrechnung von Projektierungs- und 
Konstruktionsleistungen der nichtvolkseigenen 

Wirtschaft

vom 23. Dezember 1970

Zur Änderung der Anordnung vom 16. Juni 1967 über 
die Abrechnung von Projektierungs- und Konstruk- 
t'onsleistungen der nichtvolkseigenen Wirtschaft 
(GBl. II S. 409) wird folgendes angeordnet:

§ 1
Im § 3 wird in der 2. Zeile der Text

„sowie für Betriebe der Landwirtschaft“ 
gestrichen.

§ 2

Diese Anordnung tritt am 1. Januar 1971 in Kraft.

§ 2

Im § 2 Abs. 6 wird aus der vorletzten Zeile der Text 
„und den landwirtschaftlichen Betrieben“ 

gestrichen.
§3

Der Buchst, b des § 4 Abs. 2 sowie die Anlage zur 
Anordnung werden außer Kraft gesetzt.

§4
Diese Anordnung tritt am 1. Januar 1971 in Kraft. 

Sie gilt für alle Lieferungen und Leistungen, die vom 
Zeitpunkt des Inkrafttretens an erfolgen.

Berlin, den 23. Dezember 1970

Der Leiter 
des Amtes für Preise 

beim Ministerrat

I. V.: H e y l  
Stellvertreter des Leiters

Berlin, den 23. Dezember 1970

Der Leiter 
des Amtes für Preise 

beim Ministerrat

I.V.: H e y l  
Stellvertreter des Leiters

Anordnung 
zur Änderung der Anordnung 

über die Beibehaltung der gegenwärtig geltenden 
Preise des Handwerks für Lieferungen und 

Leistungen für die Bevölkerung nach Einführung 
der Industriepreise der 3. Etappe 

der Industriepreisreform 
— Betonstein- und Terrazzoherstellerhandwerk — 

vom 23. Dezember 1970

Anordnung 
zur Änderung der Anordnung 

über die Beibehaltung der gegenwärtig geltenden 
Preise des Handwerks für Lieferungen und 

Leistungen für die Bevölkerung nach Einführung 
der Industriepreise der 3. Etappe 

der Industriepreisreform 
— Steinbildhauer-, Steinmetz- und 

Natursteinschleiferhandwerk —
vom 23. Dezember 1970

Zur Änderung der Anordnung vom 15. Dezember 
1966 über die Beibehaltung der gegenwärtig geltenden 
Preise des Handwerks für Lieferungen und Leistungen 
für die Bevölkerung nach Einführung der Industrie
preise der 3. Etappe der Industriepreisreform — Stein
bildhauer-, Steinmetz- und Natursteinschleiferhand
werk — (GB1.II S. 1128) wird folgendes angeordnet:

Zur Änderung der Anordnung vom 15. Dezember 
1966 über die Beibehaltung der gegenwärtig geltenden 
Preise des Handwerks für Lieferungen und Leistungen 
für die Bevölkerung nach Einführung der Industrie
preise der 3. Etappe der Industriepreisreform — Be
tonstein- und Terrazzoherstellerhandwerk — (GBl. II 
S. 1125) wird folgendes angeordnet:

§ 1
Im § 2 Abs. 1 wird der Text

für Erzeugnisse und Leistungen, für die in der 
Anlage zu dieser Preisanordnung aufgeführten 
Betriebe der Landwirtschaft“

gestrichen.

§ 1
Im § 2 Abs. 5 wird in der vorletzten Zeile der Text 

„und den landwirtschaftlichen Betrieben“ 
gestrichen.

§ 2
Diese Anordnung tritt am 1. Januar 1971 in Kraft.

Berlin, den 23. Dezember 1970

Der Leiter 
des Amtes für Preise 

beim Ministerrat
I. V.: H e y l  

Stellvertreter des Leiters
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